
  

                                                                                                                                                                                                                                                
 

Kaufmännische Abwicklung 
 
1. Allgemeine Anforderungen 
 

Das Angebot sowie die gesamte Korrespondenz, technische Informationen und Dokumente sind in 
deutscher Sprache und unter Verwendung der EG-Norm (EN) zu erstellen. 
 
Das gesamte System mit all seinen Komponenten hält alle für die gegenständliche Beschaffungs-
maßnahme relevanten Gesetze, Verordnungen, Normen und Vorschriften ein.  
 

2. Lieferlos 
 

Es ist beabsichtigt zu bestellen: 
 
Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme von Systemen zur Fahrgastzählung und Videoüber-
wachung. 
 

3. Vergabekriterien 
 
Bei der Qualitätswertung kommt den einzelnen Leistungsbestandteilen folgendes Gewicht zu: 
 

20 %: Projektabwicklung 

- 10 %: Vollständigkeit und Schlüssigkeit des Konzepts und Zeitplans der Projektabwicklung 

- 10 %: Erfahrung, Umfang und Verfügbarkeit der Installationsteams 

50 %: Qualität der On-Board Systeme 

- 35 %: Qualität der Geräte und Komponenten, Sensorhalterungen, Verkabelung, Stecker; In-
stallationsaufwand und Erscheinungsbild im Fahrzeug 

- 15 %: Service- und Wartungsfreundlichkeit 

25 %: Qualität des Hintergrundsystems und Hostings 

- 15 %: Funktionsumfang, Ausgereiftheit und Usability 

- 10 %: Systemanforderungen, Administrationsaufwand, Hosting und Betriebsführung 

5 %: Zählsensor-Videofunktion (Funktionsumfang, Handling der Auswertesoftware) 

 

4.  Vertragsbedingungen 
 
Für die Bearbeitung des Angebotes wird keine Vergütung gewährt.  

 
Die besonderen Vertragsbestimmungen werden Vertragsbestandteil  



 Seite  2 
 
 
 
 

 

7. Qualitätssicherung 
 

Das Qualitätsmanagement des Anbieters muss der DIN EN ISO-Norm 9001:2015 entsprechen. Eine 
Zertifizierung des Herstellerbetriebes muss gegeben sein. 
 

8. Weitere Anforderungen 
 

Der Bieter sichert für alle technischen Systeme eine Nachlieferbarkeit von 10 Jahren zu.  

Der Bieter verpflichtet sich zur Weiterentwicklung der Software sowie zur Lieferung von Updates 
und Upgrades für mindestens 10 Jahre.  

 


